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 Veröffentlicht am 01.04.1992

Norm

EKHG §2 Abs1

Rechtssatz

Die besonderen Gefahren der Eisenbahn ergeben sich aus der raschen Fortbewegung verhältnismäßig großer Massen;

Gefahrenmomente sind demgemäß die hohe Geschwindigkeit, die Unmöglichkeit, rasch anzuhalten, und die Wucht

des fahrenden Zuges.
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